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11.06.2014 Seite 1 von 2



An die Präsidentin des Landtags NordrheinWestfalen Frau Carina Gödecke MdL Platz des Landtags 1 40221 Düsseldorf



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFAlEN 16. WAHLPERIODE



VORLAGE 16/ 1959



-A4



Aktenzeichen 3.2632.04 bel Antwort bitte angeben Hemer Nienhuys Telefon 0211 837-3115 Telefax 0211 837-663115 hel ner. [email protected]



-



Unterrichtung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend des Landtags Nordrhein-Westfalen Präzisiertes Landesgesamtkonzept zur Umsetzung Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (2012 - 2015) in NordrheinWestfalen



Sehr geehrte Frau Präsidentin, Ende des Jahres 2012 hat die Landesregierung den Ausschussmitgliedern ein erstes Landesgesamtkonzept entsprechend der Vorgabe der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung der Bundesinitiative vorgelegt. Dieses Konzept wurde zwischenzeitlich weiter präzisiert. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat das Konzept im März 2014 erneut genehmigt. Die wesentlichen Änderungen des präzisierten Konzepts sind: 1. Die Einordnung der Frühen Hilfen nach § 1 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) in das altersübergreifende Verständnis Früher Hilfen in NRW (S. 20) 2. Die Ausarbeitung von Haupt- und Teilzielen und jeweilige Beschreibungen der Zielerreichung (S. 23 ff.).



Dienstgebäude und Lieferanschrift: Haroldstraße 4 40213 Düsseldorf Telefon 0211 837-02 Telefax 0211 837-2200 [email protected] www.mfkjks.nrw.de



Beigefügt übersende ich Ihnen das Landesgesamtkonzept mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend.



Öffentliche Verkehrsmittel: Rheinbahn LInien 704,709,719 Haltestelle Poststraße



Des Weiteren ist der an d.en Bund gerichtete Zwischenbericht der Landeskoordinierungsstelle Frühe Hilfen NRW beigefügt. Der Umfang des Berichtes wurde durch das BMFSFJ begrenzt, da er mit den Berichten der anderen Länder Bestandteil des Zwischen berichtes des Bundes zu Umsetzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen wird, der am 30.06.14 dem Deutschen Bundestag vorgelegt werden soll.



Mit freundlichen Grüßen



Ute Schäfer
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Präzisiertes Gesamtkonzept zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (2012 - 2015) gema § 3 Abs. 4 des "Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) in Nordrhein-Westfalen



Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen



Düsseldorf, April 2014
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Vorbemerkung Mit der auf vier Jahre befristeten "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (2012 - 2015) gern. § 3 Abs. 4 KKG als Modellprojekt unterstützt der Bund den Aus- und Aufbau sowie die Weiterentwicklung der Netzwerke Frühe Hilfen und den Einsatz von Familienhebammen, auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen. Ziel ist dabei eine Stärkung der Frühen Hilfen, die sich an alle Eltern ab der Schwangerschaft und an Eltern mit Kleinkindern richtet, um über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Familien in belastenden Lebenslagen spezifische Hilfen anzubieten. Nach Abschluss der Aus- und Aufbauphase und Evaluation des Modellprojekts wird der Bund mit der Einrichtung eines aus Bundesmitteln finanzierten Fonds (51 Mio. € jährlich) die Netzwerke Frühe Hilfen sowie die psychosoziale Unterstützung von Familien in den Ländern und Kommunen ab 2016 dauerhaft sicherstellen. Die· Ausgestaltung des Modellprojekts wurde in einer Verwaltungsvereinbarung (B-LW) 1 zwischen Bund und Ländern geregelt. Die Länder, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und die kommunalen Spitzenverbände haben sich im Rahmen eines Verhandlungsgespräches am 16.05.2012. auf einen Entwurf geeinigt, der Grundlage eines Beschlusses der Jugend- und Familienministerkonferenz war und den das nord rhein-westfälische Kabinett am 03.07.2012 gebilligt hat. In der Präambel zur B-L-W heißt es: "Die Bundesinitiative soll die bereits bestehenden Aktivitäten von Ländern und Kommunen [ ... ] ergänzen, das heißt mit zusätzlichen Maßnahmen deren Ausbau und die Weiterentwicklung befördern oder in den Bereichen, wo es noch keine entsprechenden Strukturen gibt, den Aus- und Aufbau modellhaft anregen. [ ... ] Die Maßnahmen der Bundesinitiative sollen regionale Gegebenheiten berücksichtigen, um nicht bereits vorhandene Strukturen zu ersetzen oder Parallelstrukturen aufzubauen." Entsprechend erstellen die Länder nach Art. 10 B-L-W zur Erreichung der Ziele aus Art. 1 B-L-W ein länderspezifisches Gesamtkonzept unter Berücksichtigung der kommunalen Gegebenheiten. Die Ziele des Art. 1 B-L-W sind zum einen die Förderung des Wohls von Kindern und Jugendlichen sowie deren körperlicher, geistiger und seelischer Entwicklung und zum anderen Erkenntnisse über die Möglichkeiten und Grenzen der drei Schwerpunktbereiche der Bundesinitiative zu gewinnen. Im Herbst 2012 hat das MFKJKS ein Gesamtkonzept dem Bund vorgelegt. Das hier vorliegende Papier präzisiert und konkretisiert dieses und wurde in mehreren Expertengesprächen im Jahr 2013 abgestimmt. Der Bund hat dieses nun präzisierte 1



Vgl. http://www.fruehehilfen.delfileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdfNerwaltungsvereinbarung_



Bundesmitiative_01.pdf, abgerufen 07.04.14
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Landesgesamtkonzept im März 2014 gebilligt. Dieses Papier ersetzt somit die Fassung von 2012.
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-1.



Ausgestaltung Fördervoraussetzungen



des



Förderverfahrens



und



Die Umsetzung der Bundesinitiative erfolgt in zwei Förderzeiträumen: 1. Förderzeitraum: 01.07.2012 bis 30.06.2014 2. Förderzeitraum: 01.07.2014 bis 31.12.2015 Der Bund gewährt gemäß Art. 3 B-L-W die Finanzmittel im Rahmen der Bundesinitiative zweckgebunden wie folgt: •



Haushaltsjahr 2012:



30 Millionen Euro



•



Haushaltsjahr 2013:



45 Millionen Euro



•



Haushaltsjahr 2014:



51 Millionen Euro



•



Haushaltsjahr 2015:



51 Millionen Euro



Die Verteilung der Bundesmittel auf die Länder erfolgt gemäß Art. 4 B-L-W nach Vorweg-Abzug der Kosten für die Koordination des Bundes und der Länder, nach einem Verteilschlüssel., der sich jeweils zu % aus dem Königsteiner Schlüssel, % Anzahl der Null- bis Dreijährigen im SGB II-Leistungsbezug und % Anzahl der Nullbis Dreijährigen Geweils Stand 31.12.2010) zusammensetzt. Insgesamt hat NRW einen Anspruch auf maximal •



rd. 6,2 Mio. € im Haushaltsjahr 2012



•



rd. 9 Mio. € im Haushaltsjahr 2013



•



jeweils rd. 10,3 Mio. € in den Haushaltsjahren 2014 und 2015.



Darin bereits enthalten sind jeweils die nach der B-L-W jährlich vorgesehenen Mittel LH.v. 300.000 € zur Deckung der Sach- und Personalkosten der Landeskoordinierungsstelle. Nach Abzug dieser Mittel sowie der Mittel für landesweite Qualifizierungsmaßnahmen für Netzwerkkoordinierende, Familienhebammen , Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und pfleger, für vergleichbare Gesundheitsberufsgruppen sowie für Koordinierende von Ehrenamtlichen verteilt das Land NRW die übrigen Mittel an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 2 nach einem Verteilschlüssel, welcher der Anzahl der Nullbis Dreijährigen im SGB-II-Leistungsbezug im jeweiligen Jugendamtsbezirk (Stand: 31.10.2010) entspricht. Die so ermittelten Förderkontingente LS.v. Höchstbeträgen



Dies smd alle Kreise und kreisfreien Städte sowie nach § 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG - KJHG NRW) als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestimmte Gemeinden.
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für den jeweiligen Jugendamtsbezirk sind den Tabellen für die Jahre 2013 bis 2015 (Anlagen 1 bis 3) zu entnehmen.



·1.1.



Gegenstand der Förderung



Der Gegenstand der Förderung ergibt sich zunächst aus Art. 2 B-L-W. Dessen Inhalt wurde mit geringfügigen landesspezifischenErgänzungen als Art. 2 in die Fördergrundsätze .des Landes (Fördergrundsätze NRW) für die Weiterleitung der Mittel an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen, die ab dem 01.01.2014 gelten (Anlage 4). Für alle Maßnahmen gilt als Voraussetzung zur Förderfähigkeit, dass sie nicht schon am 01.01.2012 bestanden haben dürfen oder es sich dabei um erfolgreiche modellhafte Ansätze handelt, die als Regelangebot ausgebaut werden sollen. Art. 2 der Fördergrundsätze NRW (vgl. Art. 2 B-L-W) benennt vier Förderbereiche und für diese im Einzelnen Fördervoraussetzungen sowie insbesondere förderfähige Maßnahmen. (1) Netzwerke Frühe Hilfen (Abs. 3) Förderfähig sind Netzwerke mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen, die mindestens die Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe, relevante Akteure aus dem Gesundheitswesen (wie zum Beispiel der öffentliche Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Geburtsund Kinderkliniken, Kinderärzte und Kinderärztinnen sowie Hebammen), Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes sowie Einrichtungen der Frühförderung einbinden sollen (§ 3 Abs. 2 KKG), •



bei denen der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine Koordinierungsstelle mit fachlich qualifizierter Koordination vorhält und zudem, wenn die Koordinierungsstelle nicht im Jugendamt vorgehalten wird, im Jugendamt eine Ansprechperson insbesondere als Schnittstelle zur Jugendhilfeplanung für das Netzwerk vorhält,



•



für deren Auf- und Ausbau ein Rats- oder Kreistagsbeschluss gefasst wird,



•



die Qualitätsstandards - auch zum Umgang mit Einzelfällen - und Vereinbarungen für eine verbindliche Zusammenarbeit im Netzwerk vorsehen und



•



die regelmäßig Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII festlegen und die Zielerreichung überprüfen.



Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für: •



den Einsatz von fachlich qualifizierten koordinatorinnen in den Koordinierungsstellen,



Ne tzwerkkoordin atoren



und
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•



Qualifizierung und Fortbildung der Netzwerkkoordinatoren und -koordinatorinnen,



•



Maßnahmen zur Dokumentation und Evaluation der Netzwerkprozesse,



•



Förderung der konkreten Arbeit von Netzwerkpartnern in Form von - im Schwerpunkt interdisziplinär ausgerichteten Veranstaltungen oder Qualifizierungsangeboten,



•



Maßnahmen zur unterstützenden Öffentlichkeitsarbeit.



(2) Familienhebammen und vergleichbare Gesundheitsberufsgruppen (Abs. 4) Förderfähig ist der Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich im Kontext Früher Hilfen. Sie sollen •



dem vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) erarbeiteten Kompetenzprofil entsprechen oder in diesem Sinne qualifiziert werden



•



und in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netzwerk eingegliedert werden.



Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für: •



den Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheitshebammen, sowie von Hebammen, "Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern, Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, Familien-Gesundheitsund Kin derkrankenpflegern, Familiengesundheitspflegerinnen und Familiengesundheitspflegern, die dem Kompetenzprofil des NZFH3 entsprechen.



•



Qualifizierung, Fortbildung, Fachberatung und Supervision für die genannten Fachkräfte,



•



Erstattung von Aufwendungen für die Teilnahme der genannten Fachkräfte an der Netzwerkarbeit,



•



Maßnahmen zur Qualitätssicherung wie der Dokumentation des Einsatzes in den Familien.



(3) Bereich Ehrenamt (Abs. 5) NZFH =Nationales Zentrum Frühe Hilfen, vgl. http://www.fruehehilfen.de/wir-ueber-uns/aufgaben/. abgerufen 07.04.14. Das NZFH ist u.a. Träger der Bundeskoordinierungsstelle der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen.
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Förderfähig sind ~ Ehrenamtsstrukturen und in diese Strukturen eingebundene Ehrenamtliche im Kontext Früher Hilfen, die •



in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netzwerk eingebunden sind,



•



hauptamtliche (d.h. nicht ehrenamtliche) Fachbegleitung erhalten,



•



Familien alltagspraktisch begleiten und entlasten und zur Erweiterung sozialer familiärer Netzwerke beitragen.



Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für: •



Maßnahmen zur Qualitätssicherung für den Einsatz von Ehrenamtlichen,



•



Koordination und Fachbegleitung der Ehrenamtlichen durch hauptamtliche Fachkräfte,



•



Schulungen und Qualifizierungen von Koordinatoren und Koordinatorinnen und Ehrenamtlichen,



•



Fahrtkosten, die beim Einsatz der Ehrenamtlichen entstehen,



•



Erstattungen von Aufwendungen für die Teilnahme der Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie der Ehrenamtlichen an der Netzwerkarbeit.



(4) Bereich sonstige zusätzliche Maßnahmen (Abs. 6) Gefördert werden können gemäß Art .. 2 Abs. 6 der Fördergrundsätze NRW (Art. 2 Abs. 6 B-L-W) nach bedarfsgerechter Zurverfügungstellung der in Abs. 3 und 4 genannten Maßnahmen auch weitere zusätzliche Maßnahmen zur Förderung Früher Hilfen, die nicht bereits am 01.01.2012 bestanden haben. Darüber hinaus sind auch in diesem Bereich erfolgreiche modellhafte Ansätze förderfähig, die als Regelangebot ausgebaut werden sollen. Die genannten Voraussetzungen sind der Bewilligungs~ehörde gesondert darzulegen. Die Steuerungsgruppe auf Bundesebene hat die Vorgaben am 22.01.2014 (Stand: 17.03.2014) per Beschluss konkretisiert. "Als zusätzliche Maßnahmen im Sinne der Verwaltungsvereinbarung sind nur Maßnahmen der Frühen Hilfen förderfähig, die folgende Kriterien erfüllen: 1) Konkrete Angebote der Frühen Hilfen, a) die sich an werdende Mütter und Väter und an Familien mit Kleinkindern (b) richten und b) die vorrangig und überwiegend die Altersgruppe der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr ins Blickfeld nehmen und 9



c) die einen niedrigschwelligen Zugang gewährleisten, damit die Hemmschwelle an diesen Maßnahmen zu partizipieren insbesondere für Betroffene, die in der Regel nur schwer mit familienfördernden Maßnahmen zu erreichen sind, gesenkt wird und d) die in der Primär- oder in der Sekundärprävention verankert sind. Dabei steht die Förderung der Erziehungs- und Versorgungskompetenz von Familien in besonderen Lebenslagen im Vordergrund [Nicht Gegenstand der Frühen Hilfen sind Maßnahmen, die sich konzeptionell an familiären Problemkonstellationen ausrichten, welche eine enge Begleitung durch das Jugendamt notwendig machen (Tertiärprävention). Maßnahmen nach Artikel 2 dürfen keine tertiärpräventiven Maßnahmen der Jugendämter ersetzen.] und e) die in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netzwerk eingebunden sind. 2) Ausbau model/hafter Ansätze als Regelangebot Maßnahmen, die bislang noch nicht als Regelangebot gefördert wurden. Gefördert werden können nur Maßnahmen, die eine Weiterentwicklung des kommunalen Angebots der Frühen Hilfen darstellen und damit Versorgungslücken für bestimmte Zielgruppen schließen. Dabei sollen möglichst Angebote adaptiert werden, die bereits in anderen Ländern und Kommunen positiv erprobt wurden und den Bedarf decken können. "



1.2.



Priorisierung



Generell ist zu beachten, dass die B-L-W und damit auch die daran angelehnten Fördergrundsätze NRW eine Priorisierung der Förderbereiche vorgeben: Zuerst müssen Maßnahmen aus dem Bereich Netzwerk Frühe Hilfen gefördert werden, da FamilienhebammenJEntbindungspfleger bzw. vergleichbare Gesundheitsberufsgruppen sowie die Ehrenamtsstrukturen im Bereich der Frühen Hilfen in dieses Netzwerk eingebunden werden sollen. Der Bereich und vergleichbare Familienhebammen/Entbindungspfleger Gesundheitsberufsgruppen kann bereits während des Netzwerkaufbaus gefördert werden. ~ Für den Bereich der sonstigen zusätzlichen Maßnahmen gilt, dass erst wenn die nach den Fördergrundsätzen NRW insbesondere förderfähigen Maßnahmen aus den Bereichen Netzwerk und Familienhebammenl Familienentbindungspfleger bzw. vergleichbare Gesundheitsberufe bereits bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden, sonstige zusätzliche Maßnahmen gefördert werden können. Allerdings hat die Steuerungsgruppe auf Bundesebene am 22.01.2014 (Stand: 17.03.2014) folgende Übergangsregelung beschlossen: "Sofern aus objektiven nachvollziehbaren Gründen die in Absatz 4 genannten Maßnahmen (Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich im Kontext Früher Hilfen) nicht bedarfsgerecht zur Verfügung gestel/t werden können 10



und die Maßnahmen nach Absatz 3 erfüllt sind, können im Einzelfall und längstens bis Ende Dezember 2014 Mittel der Bundesinitiative Frühe Hilfen für den nachrangigen Förderbereich gemäß Absatz 6 verwendet werden. Zugleich müssen die Länder Bemühungen unternehmen und nachweisen, die die Hinderungsgründe abbauen."



Maßnahmen im Bereich Ehrenamt können gefördert werden, wenn das Netzwerk Frühe Hilfen LS.d. Art. 2 Abs. 3 der Fördergrundsätze NRW besteht und Farn ilien-Gesu nd heitsund Familien hebammen! .Familienentbind ungspfleger , Kinderkrankenpflegerinnen! Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder vergleichbare Gesundheitsberufsgruppen nach Art. 2 Abs. 4 bereits eingesetzt werden bzw. ihr Einsatz sich im Aufbau befindet. Bis zum 31.12.2014 wird hinsichtlich des Netzwerks noch für ausreichend erachtet, wenn sich das Netzwerk i.S.d. Art. 2 Abs. 3 der Fördergrundsätze NRW im Aufbau befindet. Es wird darauf hingewiesen, dass das Netzwerk generell bereits besteht, wenn lediglich noch nicht alle aufgeführten Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner eingebunden werden konnten.



1.3.



Empfänger der Förderung



Die Empfänger der Förderung sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Art. 3 Fördergrundsätze NRW (Art. 4 Abs. 3 B-L-W).



1.4.



Förderverfahren



Entsprechend Art. 11 Abs. 4 der B-L-W werd~n die Bundesmittel nach dem Haushaltsrecht der Länder bewirtschaftet. Für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 können die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anträge auf Gewährung von Zuwendungen nach §§ 23 und 44 LHO - einschließlich der W für Zuwendungen an Geme·inden (WG) - bis zur Höhe der mitgeteilten Höchstbeträge stellen. Die Antragsstellung erfolgt anhand eines vorgegebenen Antragsformulars. Die Antragstellerinnen und Antragsteller haben ein kurzes Fachkonzept einreichen, in welchem der Ist-Stand der Frühen Hilfen im jeweiligen Jugendamtsbezirk, insbesondere des Netzwerkes Frühe Hilfen, darstellen und aufzeigen, worin ihr Entwicklungsinteresse bis zum Ende der Bundesinitiative besteht. Außerdem versichern sie entsprechend der Vorgabe aus Art. 9 B-"L-W die Mitwirkung im Rahmen der Evaluation der Bundesinitiative und die Gewährleistung des Wissenstransfers. Die Gewährung der Zuwendung erfolgt 2012 und 2013 als Festbetragsfinanzierung. Der Zuwendungsbescheid beinhaltet sowohl die vom BMFSFJ im Zuwendungsschreiben aufgegebenen Auflagen, als auch die 11



Bedingungen und Auflagen aus den Allgemeinen Zuwendungen an Gemeinden (ANBest-G).



Nebenbestimmungen



für



Für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 werden die Bundesmittel den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe als fachbezogene Pauschale (§ 29 Haushaltsgesetz NRW) gewährt, wobei die Bewilligung in Form eines Leistungsbescheides erfolgt und insbesondere die Erstellung von Verwendungsnachweisen im Sinne des Art. 12 B-L-W und die Pflicht zur Mitwirkung nach Art. 9 B-L-W zu Auflagen gemacht werden. Entsprechende Artikel sind daher auch in die Fördergrundsätze NRW aufgenommen worden (Art. 6 und 7). Die landesspezifischen Ergänzungen für diese Bereiche beziehen sich zum einen darauf, dass die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf Anfrage der Landeskoordinierungsstelle Daten zur Bedarfsplanung für ein Landesmonitoring zur Verfügung stellen müssen und zum anderen, dass die Abgabe des Verwendungsnachweises auch elektronisch erfolgen soll. Hierfür stellt die Bewilligungsbehörde ein Internetportal und u.a. eine Service-Hotline zur Verfügung.



1.5.



Sonderfall: Qualifizierungsmaßnahmen nach Art. 5 Abs. 2 B-L-W



Nach Art. 5 Abs. 2 B-L-W können Mittel zur Durchführung von landesweiten Qualifizierungsmaßnahmen für Netzwerkkoordinierende, Familienhebammen und Entbindungspfleger, Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und pfleger sowie für vergleichbare Gesundheitsberufsgruppen und Koordinierende von Ehrenamtlichen verwendet werden .. In NRW werden daher Mittel für Fortbildungen von Hebammen/Entbindungspflegern zur Familienhebammen/Familienentbindungspflegern und von Kinderkrankenpflegerinnen bzw. Kinderkrankenpflegern zu Familien-Gesundheitsund Kinderkrankenpflegerinnen bzw. -pflegern, Fortbildungen von Netzwerkkoordinierenden Früher Hilfen und weitere Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Handreichungen für die Praxis, Fachtagungen und regionale Austauschtreffen) eingesetzt. Durch die Förderung werden. die Beiträge für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus NRW deutlich reduziert und die landesweite Qualitätsentwicklung und -sicherung wird gewährleistet. Nicht in Art. 5 Abs. 2 B-L-W aufgeführt sind Koordinierende für den Einsatz von Familienhebammen/Familienentbindungspflegern und vergleichbaren Gesundheitsberufsgruppen. Sie sind jedoch in diesem Bereich Maßnahmen zur Qualitätssicherung und leisten einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Einsatz von Familienhebammen/ Familienentbindungspflegern und vergleichbaren Gesundheitsberufsgruppen , da sie Einsatzspektrum und Arbeitsbedingungen (mit)gestalten. Gute Rahmenbedingungen tragen letztendlich dazu bei, dass mehr Angehörige der Berufsgruppen für den kommunalen Einsatz gewonnen werden können und die Struktur, Prozess- und Ergebnisqualität ihres Einsatzes in den Frühen Hilfen weiter gesteigert wird. Daher 12



ist es wichtig, Einsatzkoordinierende von Familienhebammen/Familienentbindungspflegern und vergleichbaren Gesundheitsberufsgruppen an landesweiten Qualifizierungsmaßnahmen nach Art. 5 Abs. 2 B-L-W partizipieren zu lassen, auch wenn sie nicht explizit aufgeführt sind. Für diese Erweiterung wurde nach Rücksprache mit dem BMFSFJ die Zustimmung der Vertreter der kommunalen Spitzenverbände im Rahmen einer Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft' der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege (LAGÖF) eingeholt.



2. Die Landeskoordinierungsstelle und ihre Aufgaben Zur landesweit einheitlichen Umsetzung der Bundesinitiative wird im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW (MFKJKS) eine Landeskoordinierungsstelle Frühe Hilfen eingerichtet, deren wesentliche Aufgaben sind: •



Entwicklung von Maßnahmen der Qualifizierung, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in den einzelnen Förderbereichen der Bundesinitiative



•



Fachliche Beratung und Begleitung der Kommunen



•



Abwicklung des Förderverfahrens



•



Koordinierung der Zusammenarbeit im Bereich der Frühen Hilfen auf Landesebene und die Sicherung des landesweiten und länderübergreifenden Austausches



•



Unterstützung der Evaluation des NZFH



•



Mittelnachweis und Berichtswesen auf Landes- und Bundesebene



•



Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Bundesinitiative.



In Kooperation mit den beiden Landesjugendämtern Rheinland und Westfalen-Lippe. wird eine Fachberatung Frühe Hilfen eir:lgerichtet (vgl. Kap. 2.3.). Zudem werden Unterstützungsangebote und landesweite Veranstaltungen zur Umsetzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen abgestimmt und organisiert. Über die Leitung des Referats 323 erfolgt eine Abstimmung und Kooperation mit bestehenden Landesprogrammen (u.a. Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen Kommunen in NRW beugen vor", LVR-Programm "Teilhabe ermöglichen Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut", NRW - Handlungskonzept "Gegen Armut und soziale Ausgrenzung), so dass Qualifizierungsund Informationsveranstaltungen der verschiedenen Programme/Modellvorhaben inhaltlich koordiniert und Parallelstrukturen vermieden werden können. Die folgende Übersicht veranschaulicht den derzeitigen Stand der Zusammenarbeit der LK Frühe Hilfen mit anderen Akteuren und Gremien zur Umsetzung der Bundes~nitiative in NRW. 13



Zusammenarbeit in N RW Arbeitsgruppen - Konsu Itat IOns kreu; . NRW-Vern etzu ngs.pr'lJ 
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1959 - Landtag NRW - Land NRW 

11.06.2014 - Fachliche Beratung und Begleitung der Kommunen ... ein erheblicher Bedarf an individueller Beratung zur ..... im. Bereich. Projektmanagement.
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48 - Landtag NRW - Land NRW 

13.06.2012 - den, weil sonst erhebliche Nachteile oder. Gefahren ...... nungsregelung wurde hier verzichtet, weil schon die vorgenannte .... Christof Rasche.
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Schlussbericht - Landtag NRW - Land NRW 

31.03.2017 - für die Polizei neu darstellende Situation der teilweisen völligen Enthemmung ...... raubdelikte dürfte auf das Konto dieser Täterklientel gehen. ...... „6.7.1 Die Einsatzbearbeiter eröffnen einen Einsatz in eCEBIUS und protokol-.
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Schlussbericht - Landtag NRW - Land NRW 

31.03.2017 - Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, ...... nicht glücklich darüber – das war auch Gegenstand der Beratung im.










 


[image: alt]





Beschlussempfehlung und Bericht - Landtag NRW - Land NRW 

04.09.2014 - und Kommunikation (online-Lehrangebote) entwickeln. .... automatisiert Ã¼ber ein Konto der Hochschu- le. ... Jahresabschluss zu erstellen.
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Beschlussempfehlung und Bericht - Landtag NRW - Land NRW 

04.09.2014 - automatisiert über ein Konto der Hochschu- le. ...... ren Amtszeiten vorsieht, betragen die erste ...... bis 3 eröffnen, wenn sie die Eignung insbe-.










 


[image: alt]





Kleine Anfrage 3 - Landtag NRW - Land NRW 

06.06.2017 - 5. Plant die Landesregierung MaÃŸnahmen, um bei den kommenden Kommunal- und Land- ... Juli 1986 (2 BvE 5/83) verwendet werden?
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LEP NRW - Landtag NRW 

29.06.1994 - 
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LEP NRW - Landtag NRW 

29.06.1994 - Be-~_ deutung aufgrund von Merkmalen_europÃ¤ischer und ander.er intel'natloLuileLKo.Jl..ventione.n" da.r-:- gestellt. DIese Darswllung beschrÃ¤nkt sich auf. Gebiete, die von der B.u:mlesrepublik Deutsch- land fÃ¼r die im Rahmen d_cr RAMS
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Antrag - Landtag NRW 

07.05.2013 - kostenfreie Abruf ist auch mÃ¶glich Ã¼ber das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter www.landtag.nrw.de. Antrag der Fraktion der FDP. Kommunen fair behandeln â€“ NRW braucht eine verlÃ¤ssliche und transparente Informa- t
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Kleine Anfrage - Landtag NRW 

24.04.2013 - der Abgeordneten Kai Abruszat, Ulrich Alda, Ralph Bombis, Dietmar ... muth, Henning HÃ¶ne, Marc LÃ¼rbke, Thomas NÃ¼ckel, Dr. Robert Orth, ...
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Antrag - Landtag NRW 

16. Wahlperiode. Drucksache 16/2883. 07.05.2013. Datum des Originals: 07.05.2013/Ausgegeben: 07.05.2013. Die VerÃ¶ffentlichungen des Landtags ...
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Antrag - Landtag NRW 

24.06.2014 - weitere Koranverteilungsaktionen im öffentlichen Raum durch, sondern .... sie in Widerspruch zur verfassungsmäßigen Ordnung handeln. Das.
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Antrag - Landtag NRW 

28.10.2014 - II. Beschlussfassung. Der Landtag lehnt eine ErhÃ¶hung der Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen ab. Christian Lindner. Christof Rasche.










 


[image: alt]





Antrag - Landtag NRW 

07.05.2013 - in die Strukturen des SchlÃ¼sselzuweisungssystems integriert werden kÃ¶nnen. Christian Lindner. Christof Rasche. Kai Abruszat. Thomas NÃ¼ckel.
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Antrag - Landtag NRW 

30.10.2012 - kostenfreie Abruf ist auch mÃ¶glich Ã¼ber das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter www.landtag.nrw.de. Antrag der Fraktion der FDP. Mit mehr Marktwirtschaft die Energiewende aktiv gestalten â€“ Verantwortung fÃ¼r den. 
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3964 - Landtag NRW 

10.09.2013 - berechnet werden. Hierdurch haben ... deshaushalt und zur Finanzierung der zweiten Stufe des StÃ¤rkungspaktes eingesetzt. Christian Lindner.
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EntschlieÃŸungsantrag - Landtag NRW 

18.12.2013 - typisches rot-grÃ¼nes Fehlsteuerungsinstrument vollstÃ¤ndig kompensiert und dadurch abgeschafft. Schwerpunkt 2: StÃ¤rkungspakt Gymnasium.
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Gesetzentwurf - Landtag NRW 

04.12.2012 - Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 ...... Gemeinden im Vergleich zu den Schlüssel-.
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Entschließungsantrag - Landtag NRW 

09.09.2014 - Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, ... greifen ohne Anlass und Begründung in das Management der Hochschulen ein. .... Die Studienbeiräte zur Beratung des Dekans bei Fragen des ...










 


[image: alt]





6127 - Landtag NRW 

24.06.2014 - Richtung innerhalb des politischen Islam, die sich strikt an der GrÃ¼ndungszeit der Religion ausrichtet. ... Anpassungen der Islamauslegung an verÃ¤nderte gesellschaftliche und politische. Gegebenheiten werden ... Leitende Beamte haben g
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1900 - Landtag NRW 

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN. 16. Wahlperiode. Drucksache 16/1900. 15.01.2013. Datum des Originals: 15.01.2013/Ausgegeben: 15.01.2013.
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EntschlieÃŸungsantrag - Landtag NRW 

26.09.2016 - NotÃ¤rzte aber in der Regel erst spÃ¤ter ... Nur bei 24 Prozent der verunfallten Kinder wurde in den vergange- ... in Not muss gestÃ¤rkt werden.
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EntschlieÃŸungsantrag - Landtag NRW 

27.11.2012 - sellschaften in der Gastronomie zu schaffen. Christian Lindner. Christof Rasche. Dr. Joachim Stamp. Susanne Schneider. Ernst-Ulrich Alda.
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